
	
	

 

	

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 
 

1. Allgemeines und Geltungsbereich  

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Prägetech AG im folgenden "Lieferant" 
genannt. Die Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferungen und Leistungen erfolgen aus-
schliesslich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Änderungen, Ergänzungen oder entgegen-
stehende Bedingungen des Auftraggebers/Käufers/Bestellers gelten nur dann, wenn sie von uns im 
Einzelfall ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Mit der Auftragserteilung, spätestens jedoch mit 
dem Empfang der Ware, gelten unsere AIIgemeinen Verkaufs‐ und Lieferbedingungen vom Käufer 
als angenommen.  

2. Angebot und Vertragsabschluss  

Unsere Angebote sind freibleibend. Schriftlich, mündliche oder fernmündlich erteilte Aufträge 
werden erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung für uns verbindlich. Bei Fertigung nach 
Kundenmuster/ ‐zeichnung behalten wir uns eine Mehr‐ bzw. Minderlieferung bis zu 10 % (bei 
Auftragsmenge kleiner als 10 Stück behalten wir uns eine Mehr‐ bzw. Minderlieferung von 1 Stück) 
vor. Bei Bestellung auf der Grundlage der jeweils neuesten Ausgabe unserer Unterlagen, wie 
Kataloge, Preislisten oder Prospekte, ist zu berücksichtigen, dass unsere Angaben (insbesondere 
die technischen) insoweit unverbindlich sind, soweit nicht anderes ausdrücklich vereinbart ist oder 
sich aus einer entsprechenden Bezeichnung in den Unterlagen ergibt. Im Übrigen verstehen sich 
unsere Angaben in Unterlagen, wie Katalogen oder Prospekten, als Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebotes. 
Eine vertragliche Bindung unsererseits bedarf einer schriftlichen Auftragsbestätigung, welche 
zugleich den Umfang der vertraglichen Verpflichtung festlegt. Weichen in der Auftragsbestätigung 
Angaben vom Angebot des Auftraggebers/Käufers/Bestellers ab, hat dieser unverzüglich zu wider-
sprechen, wenn der Vertrag nicht zu diesen geänderten Bedingungen zustande kommen soll. 
Nachträgliche Ergänzungen, Änderungen oder Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Wenn sich 
die Zahlungsfähigkeit oder die Vermögensverhältnisse des Auftraggebers/ Käufers/Bestellers nach 
Vertragsabschluss so wesentlich verändert haben, dass unser Anspruch auf die Gegenleistung 
gefährdet wird, sind wir berechtigt, die Erfüllung des Vertrages zu verweigern, bis der 
Auftraggeber/Käufer/Besteller die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet hat. Ist der 
Auftraggeber/Käufer/Besteller nicht in der Lage, innerhalb angemessener Frist die geforderte 
Sicherheit zu leisten, so sind wir zum Rücktritt berechtigt.  

3. Preise / Lieferung  

Preise des Lieferanten sind freibleibend und werden von der Prägetech AG in Schweizer Franken 
(CHF) angegeben und gelten ab Werk (INCOTERMS 2020), jedoch ausschliesslich Verpackung, 
Transportkosten, Zuschläge für Mindestauftragswert (Mindermengenzuschläge), Versicherung und 
der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Die Umsatzsteuer wird gesondert ausgewiesen zu dem am Tage der Rechnungsstellung gültigen 
Steuersatz. Lieferungen erfolgen immer ab Werk.  

 

 



	
	

 

	

 

4. Lieferungen, Liefer- und Leistungszeit  

Die Vereinbarung von Terminen und Fristen bei Vertragsabschluss bedarf der Schriftform. Dasselbe 
gilt für deren nachträgliche Vereinbarung oder Änderung. Die Einhaltung einer Lieferfrist setzt den 
rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Auftraggeber/ Käufer/Besteller zu liefernden Unterlagen, Teile 
und Angaben sowie die Erbringung von vertraglich oder gesetzlich geschuldeten Vorleistungen des 
Auftraggeber/Käufer/Bestellers voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, verlängert sich 
die Lieferfrist entsprechend. Als Tag der Lieferung gilt der Tag, an dem die Ware dem Auftraggeber/ 
Käufer/Besteller abholbereit gemeldet wurde. Falls Versendung geschuldet ist, gilt als Tag der 
Lieferung derTag, an dem die Ware an die Transportperson übergeben wird. Liefer‐ und Leistungs-
schwierigkeiten aufgrund von Ereignissen höherer Gewalt, die erst nach Abschluss des Vertrages 
eintretenund uns auch erst danach ohne Verschulden bekannt werden (wie z. B. unvorhersehbare 
Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrungen, unvermeidbare Materialbeschaffungs-schwierigkeiten 
und dergleichen), haben wir nicht zu vertreten. Ist das Leistungshindernis vorüber-gehender Art, so 
verlängert sich die Liefer‐ und Leistungszeit angemessen. Hat das Ereignis höherer Gewalt 
dauerndes Unvermögen zur Folge, so sind wir berechtigt, wegen des noch nicht erfüllten Teiles 
ganz oder teilweise von dem Vertrag zurückzutreten. Bei Abrufaufträgen, deren Erfüllung aus 
mehreren Teillieferungen besteht, können aus Lieferstörungen bei einer Teillieferung keine Rechte 
wegen anderer Teillieferungen dieses Auftrages geltend gemacht werden, es sei denn, der 
Auftraggeber/Käufer/Besteller weist nach, dass die teilweise Erfüllung des Vertrages für ihn kein 
Interesse hat. Dasselbe gilt, wenn die Teillieferung im Verhältnis zur Gesamtlieferung geringfügig 
ist. Bei Abrufaufträgen, deren Erfüllung aus mehreren Teillieferungen besteht, sind wir berechtigt, 
die gesamte Bestellmenge sofort herzustellen. Etwaige Änderungswünsche des Auftraggebers/ 
Käufers/Bestellers können nach Erteilung unserer Auftragsbestätigung nicht mehr berücksichtigt 
werden. Zu Teillieferungen und Teilleistungen sind wir in zumutbarem Umfang berechtigt. Un-
vermeidbare Mengenabweichungen/Fertigungsergebnisse nach oben oder unten bis zu 10 % sind 
ohne entsprechende Anpassung des Kaufpreises anzuerkennen.  

5. Gefahrübergang  

Wir liefern auf Gefahr und Kosten des Auftraggebers/Käufers/Bestellers. Die Gefahr geht auf den 
Auftraggeber/Käufer/Besteller über, sobald die Ware zwecks Versendung unser Werk oder eines 
unserer Aussenlager verlassen hat. Wird der Versand durch Umstände verzögert oder unmöglich, 
die der Auftraggeber/Käufer/Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr am Tage der Meldung 
der Versandbereitschaft auf den Auftraggeber/Käufer/ Besteller über. Angelieferte Gegenstände 
sind, auch wenn sie Mängel aufweisen, vom Aufraggeber/ Käufer/Besteller unbeschadet der Rechte 
aus Abschnitt 6. Entgegenzunehmen. 

 

 

 

 

 



	
	

 

	

6. Gewährleistung  

Geringfügige und/oder unerhebliche Abweichungen oder Änderungen gegenüber den Katalogen 
oder früher gelieferten Waren gelten nicht als Mangel. Unsere Angaben zum Liefer‐ und Leistungs-
gegenstand in unseren Katalogen, Prospekten und Preislisten stellen lediglich Beschreibungen, 
Kennzeichnungen und Richtwerte dar. Die Zusicherung von Eigenschaften und der Ausschluss 
branchenüblicher Abweichungen bedürfen in jedem Einzelfall der ausdrücklichen schriftlichen 
Vereinbarung. Für die von uns gelieferten Waren gelten die jeweils in den Ländern gültigen Un-
tersuchungs‐ und Rügepflichten. Der Auftraggeber/Käufer/Besteller hat uns etwaige Mängel un-
verzüglich, erkennbare Mängel spätestens innerhalb 1 Woche nach Eingang der Ware, verdeckte 
Mängel spätestens innerhalb von 1 Woche nach Entdeckung unter eingehender Beschreibung 
schriftlich mitzuteilen. Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ist ausgeschlossen, 
falls Mängelrügefristen versäumt werden, ferner falls seit Gefahrübergang 24 Monate verstrichen 
sind. Im Falle rechtzeitiger und berechtigter Mängelrügen ist unsere Gewähr-leistungspflicht nach 
unserer Wahl auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung beschränkt. Bessern wir nach oder liefern 
wir neu, werden nur Teile ersetzt, die einen Fehler in Werkstoff oder in der von uns geleisteten 
Werkarbeit aufweisen. Schlagen Nachlieferungen oder Besserungen fehl, so kann der 
Auftraggeber/Käufer/Besteller nur Herabsetzung der Vergütung oder nach seiner Wahl 
Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Für Schadensersatzansprüche des Auftraggebers/ 
Käufers/Bestellers gilt Abschnitt 7. Schadensersatz wegen eines etwaigen Mängelfolgeschadens 
steht dem Auftraggeber/Käufer/Besteller nur für den Fall zu, dass bei Nichtvorliegen von uns 
ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften das Risiko eines Mängelfolgeschadens durch die 
zugesicherte Eigenschaft ausgeschlossen werden sollte. Jegliche Gewährleistung ist aus-
geschlossen für Mängel, die auf Nichtbefolgen oder Nichteinhalten der Handhabung oder auf 
fahrlässiger oder unsachgemässer Behandlung, auf anderen Einsätzen oder anderer Verwendung 
unserer Waren oder unserer Leistungen als vertraglich vorgesehen, auf angegebenen Fremdmitteln 
oder auf Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten beruhen, die seitens des Auftraggebers/-
Käufers/Bestellers oder Dritter unsachgemäss ohne unsere vorherige Genehmigung vorgenommen 
worden sind. Liegt ein Ausschlusstatbestand vor, trägt der Auftraggeber/ Käufer/Besteller die 
Beweislast dafür, dass der von ihm geltend gemachte Mangel nicht durch ein zum Ausschluss 
führendes Verhalten verursacht wurde.  

7. Schadensersatzansprüche  

Wir haften nicht für bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbare Schäden aller Art infolge 
Nichtlieferung oder verspäteter Lieferung, infolge einer Verletzung sonstiger vertraglicher Pflichten, 
für die Verletzung von Pflichten bei Vertragsabschluss sowie für Schäden aus unerlaubter 
Handlung. Das gilt nicht, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, wenn es sich 
um Fälle anfänglichen Unvermögens oder um die Verletzung einer für die Erreichung des 
Vertragszwecks wesentlichen Verpflichtung oder um die Verletzung einer betrieblichen 
Organisationspflicht zur Vermeidung von Konstruktions‐, Fabrikations‐ und Gebrauchsmängeln 
handelt.  

 

 

 



	
	

 

	

8. Eigentumsvorbehalt  

Bis zur Erfüllung ‐ bei Zahlung durch Wechsel oder Scheck bis zur erfolgten Einlösung ‐ aller Saldo‐ 
Forderungen, die uns, aus welchem Rechtsgrund auch immer, gegen den Auftraggeber/Käufer/-
Besteller zustehen, bleibt die Ware unser Eigentum. Daneben werden uns die folgenden 
Sicherheiten gewährt, die wir auf Verlangen nach Wahl des Käufers/Bestellers freigeben, soweit ihr 
Wert die Forderungen um mehr als 15 % übersteigt. Eine Be‐ und Verarbeitung erfolgt stets 
unentgeltlich für uns als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für uns, so dass wir in jedem Zeit-
punkt und Grad der Verarbeitung an den Erzeugnissen Eigentum behalten. Der Auftraggeber/ 
Käufer/Besteller verwahrt unser Eigentum unentgeltlich. Bei Verbindung/Vermischung mit uns nicht 
gehörenden Waren durch den Verkäufer/ Käufer/Besteller und einem dadurch bedingten 
Eigentumsverlust wird bereits jetzt vereinbart, dass das entstehende Miteigentum des 
Auftraggebers/Käufers/Bestellers an der neuen Sache in Höhe des Rechnungsendbetrages im 
Verhältnis zum Wert der neuen Ware nach Verarbeitung anteilmässig zum Zeitpunkt der 
Verbindung/Vermischung auf uns übergeht und diese unentgeltlich durch den Auftraggeber/ 
Käufer/Besteller verwahrt wird. Der Aufraggeber/ Käufer/Besteller verpflichtet sich, unser Eigentum 
Miteigentum mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns vor Verderb, Minderung oder Verlust zu 
bewahren, auch gegenüber seinen Auftraggebern/ Käufern/Bestellern. Der Auftraggeber/Käufer/ 
Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemässen Geschäftsverkehr zu verarbeiten 
und zu veräussern, solange er nicht im Verzug ist. Die aus dem Weiterverkauf oder einem 
sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen, auch jede Art 
von Saldoforderungen, tritt er bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang und mit allen 
Nebenrechten an uns ab. Wir ermächtigen ihn widerruflich, die uns abgetretenen Forderungen für 
eigene Rechnung und in eigenem Namen einzuziehen und den Erlös an uns bei Fälligkeit unserer 
Forderungen abzufüh‐ ren. Ist die Einziehungsermächtigung widerrufen, so wird der 
Auftraggeber/Käufer/Besteller auf unsere Aufforderungen hin die Abtretung offen legen und uns die 
erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung stellen. Verpfändungen oder 
Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware sind unzulässig. Bei Zugriffen Dritter auf die 
Vorbehaltsware hat der Auftraggeber/Käufer/ Besteller auf unser Eigentum hinzuweisen und uns 
unverzüglich zu benachrichtigen. Kosten und Schäden trägt der Auftraggeber/Käufer/Besteller. Bei 
vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers/ Käufer/Bestellers, durch das der Wert der Ware als 
Sicherungsobjekt nicht unwesentlich gefährdet wird, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware nach 
Mahnung auf seine Kosten zurückzunehmen; der Auftraggeber/Käufer/Besteller ist zur Herausgabe 
verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung der Vorbehalts-
ware durch uns gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. 

9. Zahlung  

Alle Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu bezahlen. 
Bankgebühren gehen zu Lasten des Auftraggebers/ Käufer/Bestellers. Alle Zahlungen sind direkt an 
uns zu leisten. Unsere Vertreter oder Reisenden sind nicht zum Inkasso berechtigt. Soweit der 
Auftraggeber/ Käufer/Besteller keine besondere Nachricht gibt, werden Zahlungen jeweils auf die 
älteste offene Rechnung angerechnet. Skonti werden keine gewährt. Gerät der 
Auftraggeber/Käufer/Besteller in Verzug, sind wir berechtigt, vom Eintritt des Verzuges an als 
Entschädigung ohne Nachweis Zinsen in Höhe von 2 % über dem jeweiligen Diskontsatz zuzüglich 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu verlangen, unbeschadet unserer Möglichkeit, einen höheren 
tatsächlichen Schaden, insbesondere in Höhe des von den Geschäftsbanken üblicherweise 
berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite, geltend zu machen. Kommt der 
Auftraggeber/ Käufer/Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen schuldhaft nicht nach, sind wir 



	
	

 

	

berechtigt, sofortige Bezahlung der insgesamt bestehenden Restschuld oder sicherheitshalber die 
einstweilige Herausgabe der gelieferten Ware zu fordern, auch wenn wir Wechsel oder Schecks 
angenommen haben. Wir sind bei noch zu liefernden Waren ausserdem berechtigt, Vorauszahlung 
oder zusätzliche Sicherheitsleistungen zu verlangen. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn 
wir über den Betrag verfügen können, Zahlungen per Wechsel oder Scheck gelten erst nach 
endgültiger Einlösung als eingegangen. Sämtliche mit der Einziehung verbundenen Kosten gehen 
zu Lasten des Auftraggebers/Käufer/Bestellers. 
Für etwaige Nachteile wegen nicht formrichtigen oder rechtzeitigen Vorlegens oder 
Protesterhebung haften wir nur, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
Gegenüber unseren Zahlungsforderungen kann der Auftraggeber/ Käufer/Besteller nur mit solchen 
Forderungen aufrechnen, die von uns unbestritten oder die rechtskräftig festgestellt sind. Die 
Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten ist ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für 
Rechte und Forderungen, die aus Gewährleistungsansprüchen hergeleitet werden. 

10. Geheimhaltung  

Falls nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, gelten die Informationen, die uns im 
Zusammenhang mit Bestellungen bekannt werden, nicht als vertraulich. Daten, die uns bei der 
Vertragsabwicklung zugänglich werden, werden im Sinne des jeweils anwendbaren 
Datenschutzgesetzes gespeichert.  

11. Teilwirksamkeit  

Auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte bleibt der Vertrag im Übrigen für beide Teile 
wirksam. Sollten im Übrigen einzelne der vorstehenden Bedingungen unwirksam oder aus einem 
sonstigen Grund nicht anwendbar sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen gültig. Eine 
unwirksame Bestimmung ist durch eine entsprechende Regelung des dispositiven Rechts zu 
ersetzen.  

12. Anwendbares Recht / Gerichtsstand  

Erfüllungsort ist der Ort des Lieferwerks. Die Vertragsparteien vereinbaren die Anwendung des 
materiellen Rechts am Sitz des Lieferanten. Die Anwendbarkeit des UN Übereinkommens über den 
internationalen Warenkauf (WKR/CISG) wird ausdrücklich ausgeschlossen. Für mögliche bzw. 
allfällige Streitigkeiten aus diesem Vertrag vereinbaren die Parteien die Zuständigkeit der 
ordentlichen Gerichte am Sitz des Lieferanten. Der Lieferant ist jedoch berechtigt, den 
Auftraggeber/Käufer/Besteller an dessen Sitz zu belangen.  
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